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Text 

f) Beweisaufnahme. 

§ 183. (1) Beweise sind von Amts wegen oder auf Antrag aufzunehmen. 

(2) Die Abgabenbehörde kann die Beweisaufnahme auch im Wege der Amtshilfe durch andere 
Abgabenbehörden vornehmen lassen. 

(3) Von den Parteien beantragte Beweise sind aufzunehmen, soweit nicht eine Beweiserhebung 
gemäß § 167 Abs. 1 zu entfallen hat. Von der Aufnahme beantragter Beweise ist abzusehen, wenn die 
unter Beweis zu stellenden Tatsachen als richtig anerkannt werden oder unerheblich sind, wenn die 
Beweisaufnahme mit unverhältnismäßigem Kostenaufwand verbunden wäre, es sei denn, daß die Partei 
sich zur Tragung der Kosten bereit erklärt und für diese Sicherheit leistet, oder wenn aus den Umständen 
erhellt, daß die Beweise in der offenbaren Absicht, das Verfahren zu verschleppen, angeboten worden 
sind. Gegen die Ablehnung der von den Parteien angebotenen Beweise ist ein abgesondertes Rechtsmittel 
nicht zulässig. 

(4) Den Parteien ist vor Erlassung des abschließenden Sachbescheides Gelegenheit zu geben, von 
den durchgeführten Beweisen und vom Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis zu nehmen und sich dazu 
zu äußern. 
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